
Die bereits seit 1976 bestehenden 
OECD-Leitsätze für multinatio-

nale Unternehmen gelten weltweit 
als einer der wichtigsten umfassen-
den internationalen Standards im 
Bereich Unternehmensverantwor-
tung. Um sie an aktuelle Entwick-
lungen anzupassen, werden die Leit-
sätze regelmäßig überarbeitet – so 
auch im Rahmen einer nun abge-
schlossenen Revisionsrunde. Die 
aktualisierten Leitsätze wurden am 
8. Juni vorgestellt. Zentrale Ände-
rungen sind:

• Überarbeitete Empfehlungen im 
Einklang mit internationalen 
Zielen beispielsweise zum Schutz 
von Klima, Biodiversität, sensib-
len Ökosystemen und im Be-
reich nachhaltiger Produktion;

• Überarbeitung des Korruptions-
kapitels, das sich nun auf alle For-
men von Korruption erstreckt;

• Aufnahme von Sorgfaltspflich-
tenempfehlungen im Kapitel 
Wissenschaft, Technologie und 
Innovationen, z. B. bei Entwick-
lung, Finanzierung und Verkauf 
von Technologien;

• Besserer Schutz vulnerabler 
Gruppen, darunter auch Hin-
weisgebende.

ruptionsprävention, Beschäftigung, 
Menschenrechte, Wissenschaft, Tech-
nologie und Innovation, Offenlegung, 
Verbraucherschutz, Wettbewerb und 
Besteuerung.

Die OECD-Leitsätze sind rechtlich 
unverbindlich, geben jedoch die 
Erwartungshaltung der Teilnehmer-
staaten wieder. In allen Teilnehmer-
staaten fungieren Nationale Kontakt-
stellen (NKS) als außergerichtliche 
Beschwerdemechanismen. Die Deut-
sche Nationale Kontaktstelle ist im 
BMWK angesiedelt. Die Leitsätze 
wurden zuletzt im Jahr 2011 über  -
arbeitet.

Mit der Aktualisierung reagiert die 
OECD auf eine Bestandsaufnahme 
aus dem Jahr 2022 und macht die 
Leitsätze fit für die Zukunft. Die 51 
unterzeichnenden Staaten der Leit-
sätze, darunter 13 Nicht-OECD-Mit-
glieder, setzen mit der Aktualisierung 
ein Zeichen für verantwortungsvolles 
Wirtschaften weltweit, unterstrei-
chen die Rolle von Unternehmen in 
der Transformation zu einer nach-
haltigen und resilienten Weltwirt-
schaft und geben Unternehmen kon-
krete Empfehlungen an die Hand. 

Die aktualisierten Leitsätze werden 
aktuell ins Deutsche übersetzt und 
sollen in einer Veranstaltung am 5. 
September im BMWK vorgestellt 
werden. 

DIE OECD-LEITSÄTZE FÜR MUL-
TINATIONALE UNTERNEHMEN

Ziel der OECD-Leitsätze ist es, den 
positiven Beitrag von Unternehmen 
zu wirtschaftlicher, ökologischer 
und sozialer Entwicklung zu fördern 
und negative Auswirkungen in Ver-
bindung mit Geschäftstätigkeit, Pro-
dukten oder Dienstleistungen von 
Unternehmen auf Mensch und Pla-
net zu minimieren. Die Leitsätze 
enthalten Empfehlungen an alle 
multinationalen Unternehmen in 
den Bereichen Umweltschutz, Kor-
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Die OECD-Leitsätze finden Sie hier 
(Seite der OECD). 

Weitere Informationen zum Über-
arbeitungsprozess finden Sie hier 
(Seite der OECD).

Informationen zur Arbeit der Natio-
nalen Kontaktstelle finden Sie hier.  

Informationen zur Vorstellung der 
neuen Leitsätze am 5. September fin-
den Sie hier. 

KONTAKT & MEHR ZUM THEMA

mailto:schlaglichter%40bmwk.bund.de?subject=Schlaglichter%20der%20Wirtschaftspolitik
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en
https://mneguidelines.oecd.org/targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Aussenwirtschaft/nationale-kontaktstelle-nks.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/nks-termine-zum-launch-der-neuen-oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.html


D ie Exportkreditgarantien des 
Bundes sind ein zentrales Absi-

cherungsinstrument zur Unterstüt-
zung deutscher Unternehmen im 
internationalen Wettbewerb. Die 
sogenannten Hermesdeckungen 
schützen Unternehmen vor Zah-
lungsausfällen und erleichtern die 
Finanzierung von Ausfuhrgeschäf-
ten. In der Vergangenheit hat sich 
Verbesserungsbedarf vor allem im 
Small-Ticket-Bereich gezeigt. Small 
Tickets sind Geschäfte mit einem 
Auftragswert von bis zu 10 Mio. Euro. 
Mit der Einführung der Forfaitie-
rungsgarantie zum 1. Juli 2023 wird 
diese Lücke nun geschlossen.

KLEINE UND MITTLERE UNTER-
NEHMEN PROFITIEREN AUF 
VIELFÄLTIGE WEISE

Bei Auslandsgeschäften gewährt der 
deutsche Exporteur dem ausländi-
schen Besteller einen Lieferanten-
kredit bis zum Liefertermin. Bei der 
Forfaitierung kauft die Bank dem 
Exporteur diese Forderung ab. 
Dadurch bekommt der Exporteur 
unmittelbar Liquidität, kann seine 
Forderung ausbuchen und seine 

Tickets für Banken und Exporteure 
deutlich attraktiver.

LIEFERANTENKREDITDECKUNG 
MIT FORFAITIERUNGSGARANTIE: 
EIN STARKES DUO

Die Forfaitierungsgarantie ist auf 
Geschäfte mit 10 Mio. Euro begrenzt 
und wird ausschließlich in Kombi-
nation mit einer Lieferantenkredit-
deckung angeboten. Durch die 
Produkt kombination können For-
derungsausfälle und Rechtsbestän-
digkeitsrisiken erstmals in einem 
Produkt abgesichert werden. Für die 
Forfaitierungsgarantie besteht eine 
dreijährige Pilotphase, die nach 
Fristablauf vom Bund evaluiert 
wird. 

Bilanz entlasten. Seinem ausländi-
schen Kunden kann er günstigere 
Zahlungsbedingungen einräumen 
und verbessert so seine Position im 
internationalen Wettbewerb.

Gegenüber der Bank garantiert der 
Bund für die Forderung: Bei Zah-
lungsunfähigkeit des ausländischen 
Bestellers ersetzt er einen Teil des 
Forderungsausfalls. Mit der Forfai-
tierungsgarantie ist es für den 
Exporteur nun einfacher, sein Small- 
Ticket-Geschäft zu refinanzieren. 

ERLEICHTERTER 
FORDERUNGSANKAUF

Bislang haben sich Banken oftmals 
schwergetan, die kleinteiligen For-
derungen anzukaufen, weil sie den 
Prüfaufwand im Vergleich zum Kre-
ditvolumen als zu hoch beurteilt 
hatten. Zudem bestand die Sorge, 
dass die angekaufte Forderung nicht 
rechtsbeständig sein könnte. Mit 
dem neuen Garantieinstrument 
werden Rechtsbeständigkeitsrisiken 
nun zu einem großen Teil durch 
den Bund abgesichert. Damit wer-
den Hermesdeckungen bei Small 

Forfaitierungsgarantien: Neues Instrument zur 
Exportförderung erleichtert mittelständischen 
Unternehmen Finanzierung von Ausfuhrgeschäften
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Weitere Informationen zur Forfaitie-
rungsgarantie sowie einen Forfaitie-
rungsleitfaden finden Sie hier: 

www.exportkreditgarantien.de
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mailto:schlaglichter%40bmwk.bund.de?subject=Schlaglichter%20der%20Wirtschaftspolitik
https://www.exportkreditgarantien.de/de

